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1 Elternzusammenarbeit
Z�m Wohle des Kindes pflegen die Eltern �nd das Kitapersonal eine respektvolle sowie konstr�ktiveZ�sammenarbeit �nd �nterstützen sich gegenseitig in der Erzieh�ng �nd Pflege des Kindes. Sie sprechen sichüber die damit verb�ndenen Fragen ab �nd informieren sich gegenseitig über besondere Vorkommnisse im Bez�ga�f das Kind. Dies ermöglicht es den Eltern �nd dem Personal die korrekten Rückschlüsse a�s Verhaltensm�sternz� ziehen �nd die richtigen Massnahmen z� ergreifen. Nebst dem täglichen A�sta�sch mit den Eltern findenjährlich �nd a�f W�nsch der Eltern oder der Kitaleit�ng Gespräche statt, �m das Wohlergehen �nd denEntwickl�ngsstand des Kindes z� besprechen. Soweit möglich übernimmt die Kita- oder Gr�ppenleit�ng eineberatende F�nktion. Für weitergehende Anliegen der Eltern vermittelt sie Hilfestell�ng bei der A�swahl von �ndder Z�sammenarbeit mit Fachstellen.
1.1 Öffnungszeiten und Feiertage
Die Kita ist von Montag bis Freitag von 07.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Wir haben keine Betriebsferien oderBrückentage. An den eidgenössischen �nd kantonalen gesetzlichen Feiertagen (1./2. Jan�ar, Karfreitag,�stermontag, A�ffahrt, Pfingstmontag, 1. A�g�st, 1. November, 25./26. Dezember) ist die Kita den ganzen Taggeschlossen. Die Kita schliesst am Tag vor Feiertagen �m 17.00 Uhr. Die Tage, an welchen die Kita geschlossenist, werden jeweils z� Jahresbeginn a�f einer separaten Liste online p�bliziert.
1.2 Bring- und Abholzeiten
Um gemeinsam mit allen Kindern die Tagesaktivitäten a�fnehmen z� können ist es wichtig, dass sich alle Elternspätestens �m 09.00 Uhr von ihren Kindern verabschiedet haben. Damit die Kinder nicht beim Essen oder bei deranschliessenden Mittagsr�he gestört werden, sind die Zeitspannen der Bring- �nd Abholzeiten am Mittagk�rzgehalten. Damit sich die Kinder vom Kita-Alltag loslösen �nd das Betre��ngspersonal den Tag oder sonstigesmit den Eltern besprechen kann, sollten die Eltern bei der Abhol�ng genügend Zeit einplanen �nd abendsspätestens �m 18.50 Uhr in der Kita sein.
Bringzeit am Morgen ab 7.00 bis �m 09.00 Uhr
Bring-/Abholzeit vor dem Mittag zwischen 11.00 �nd 11.10 UhrBring-/Abholzeit nach dem Mittag zwischen 13.50 �nd 14.00 Uhr
Abholzeit am Abend ab 16.00 Uhr bis 10 Min�ten vor Kitaschliess�ng (19.00 Uhr)
Z� folgenden Zeiten können Kinder a�s betrieblichen Gründen, a�sser in A�snahmefällen, nicht gebracht oderabgeholt werden: Zwischen 09.00-11.00, 11.10-13.50 �nd 14.00-16.00 Uhr. Weis�ngen des Fachpersonals �ndBestimm�ngen der Kita bezüglich der Bring- �nd Abholzeiten, müssen zwingend eingehalten werden. Sollte einKind a�snahmsweise nicht z� den vorgegebenen Zeiten gebracht oder abgeholt werden können, m�ss diesvorgängig mir der Gr�ppenleit�ng besprochen werden.
Wird ein Kind a�snahmsweise nicht von den Eltern oder einer hinterlegten abholberechtigten Person abgeholt,m�ss das Kitapersonal vorgängig darüber informiert werden. Die Person m�ss sich beim Abholen des Kindesa�sweisen können. Falls ein Kind an bestimmte Personen nicht abgegeben werden darf, m�ss die Kitaleit�ngschriftlich darüber informiert werden.
Bei verspäteter Abhol�ng ab 19.00 Uhr, ist pro angebrochenen fünf Min�ten ein Betrag von CHF 5.- in dieKaffeekasse des Personals z� bezahlen. Halten sich die Eltern wiederholt nicht an die vertraglich abgemachteAbholzeit, kann die Trägerschaft über eine Wegweis�ng oder einen A�sschl�ss der Kinder verfügen.
1.3 Eingewöhnung
Der mit den Eltern bei Vertragsabschl�ss abgesprochene Eingewöhn�ngsplan ist verbindlich, wird schriftlichfestgehalten �nd dient den Eltern als �rientier�ngshilfe. Es ist wichtig, dass sich ein Elternteil für diese Phasegenügend Zeit nimmt. Während der Eingewöhn�ng können die Kinder noch nicht ganztags fremdbetre�t werden.
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Entsprechend m�ss während den ersten Tagen der Eingewöhn�ngsphase ein Elternteil anwesend �ndanschliessend jederzeit telefonisch erreichbar �nd a�f Abr�f verfügbar sein.
Z�r Eingewöhn�ng ist eine Kopie des Impfa�sweises des Kindes mitz�bringen. Je nach Ges�ndheitsz�stand desKindes, kann d�rch die Kitaleit�ng z�sätzlich ein ärztliches Ze�gnis verlangen.
Zwischen dem Abschl�ss der Eingewöhn�ng �nd dem reg�lärem Betre��ngsstart darf es keinen Unterbr�ch(Ferien, etc.) geben.
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass eine zweiwöchige Eingewöhn�ngszeit für das Kind nicht a�sreichendist. Sollte sich im La�fe einer Eingewöhn�ng hera�sstellen, dass die Eingewöhn�ngszeit z�m Wohle des Kindesverlängert werden sollte, werden die Möglichkeiten mit den Eltern während der Eingewöhn�ng besprochen.
Für eine planmässig verla�fende Eingewöhn�ng werden drei Ganztage gemäss der für die Familie gültigenTarifst�fe in Rechn�ng gestellt. Die Verrechn�ng erfolgt vor Beginn der Eingewöhn�ng. Fällt dieEingewöhn�ngszeit in den ersten Betre��ngsmonat, wird die Zeit der Eingewöhn�ng in der erstenMonatsrechn�ng pro rata temporis in Abz�g gebracht. Für verkürzte Eingewöhn�ngen kann a�fgr�nd der höherenIntensität kein Abz�g gewährt werden.
1.4 Mitbringsel
Den Eltern wird z� Beginn der Eingewöhn�ng eine Liste mit Utensilien abgegeben (Wechselwäsche, Regenkleider,Sonnenh�t, Medikamente, etc.), die jedes Mal von z�ha�se mitgebracht oder in der Kita deportiert werden.
Sämtliche Kleid�ngsstücke (inkl. Finken, Schal, Handsch�he, etc.) der Kinder müssen angeschrieben sein. N�r sokönnen verloren gegangene Kleid�ngsstücke, die entweder in einem falschen Körbli gelandet sind oder vonanderen Eltern fälschlicherweise eingepackt �nd mitgenommen w�rden, wieder richtig z�gewiesen werden.
Alltägliche Non-Food-Prod�kte wie Windeln, Sonnencreme, Zahnpasta, W�ndsch�tzcreme, etc., werden von derKita z�r Verfüg�ng gestellt. Wünschen die Eltern spezielle Prod�kte oder Marken, müssen diese mitgebrachtwerden. Dasselbe gilt für die in der Kita angebotenen Mahlzeiten �nd Nahr�ngsmittel, lediglich für Sä�glingem�ss zwingend die a�f das Kind abgestimmte Nachfolgemilch �nd -nahr�ng von z�ha�se mitgebracht werden.
1.5 Absenzen
K�rzfristige Absenzen (Krankheiten, sonstige Abwesenheiten) sind bis spätestens �m 9.00 Uhr des betreffendenTages telefonisch der Kita z� melden. Vorhersehbare Absenzen (Ferien, etc.) sind der Gr�ppenleit�ng so früh wiemöglich bekanntz�geben.
Bei Absenzen jeglicher Art kann der Betre��ngsvertrag nicht �nterbrochen werden, da der Platz reserviert bleibt�nd nicht anderweitig belegt werden kann. Der Tarif bleibt a�ch für diese Zeit voll�mfänglich gesch�ldet.
1.6 Krankheit
Um andere Kinder, Eltern �nd das Personal vor Infektionskrankheiten z� schützen, dürfen Kinder mit über 38ºCFieber oder übertragbaren Krankheiten die Kita nicht bes�chen. Erkrankt ein Kind während des Tages, werdendie Eltern benachrichtigt �nd das Kind m�ss �mgehend abgeholt werden. Bei Unsicherheiten werden die Elterngebeten, einen Termin beim eigenen Kinder- oder Ha�sarzt z� vereinbaren, damit die Frage derAnsteck�ngsgefahr beantwortet werden kann. Die Kitaleit�ng darf von den Eltern eine ärztliche Unters�ch�ngmit Arztze�gnis verlangen �nd/oder mit dem Kinder- oder Ha�sarzt der Eltern sowie der Kitaärztin z�rFallbesprech�ng Rücksprache nehmen. Die endgültige Entscheid�ngskompetenz über eine vorübergehendeWegweis�ng der Kinder im Krankheitsfall liegt bei der Kitaleit�ng.
Bei leichter Erkält�ng (ohne Fieber) �nd/oder H�sten dürfen Kinder in die Kita gebracht werden. Die physischeVerfass�ng m�ss es den Kindern jedoch erla�ben, dem Tagesprogramm teilnehmen z� können �nd sie solltenohne Ges�ndheitsgefährd�ng ins Freie gehen können.
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1.6.1 Medikamente
Erklärt sich die Kita gegenüber den Eltern z�r Verabreich�ng von Medikamenten an das Kind bereit, erfolgt dies�nter A�sschl�ss der Haft�ng. Die Eltern sind verpflichtet, die Medikamente z�r Verfüg�ng z� stellen, dasFachpersonal über deren Abgabe z� instr�ieren �nd das Form�lar «Medikamentenverabreich�ng» vollständiga�sgefüllt �nd �nterzeichnet in der Kita abz�geben.
1.7 Medizinische Notfälle
Sämtliches Fachpersonal hat den Nothilfek�rs für Kleinkinder absolviert �nd kann bei plötzlicher stark a�ftretenderKrankheit oder bei einem Unfall fachgerechte Erste-Hilfe leisten. Dem Personal ist es erla�bt, die Kinder beikleineren Unfällen mit handelsüblichen Desinfektions-, W�ndheil�ngs- �nd ähnlichen Mittlen z� versorgen.
In Notfällen ist das Fachpersonal berechtigt, die Kitaärztinnen (rappjmed AG, Dr. med. Cla�dia Moran, FachärztinFMH für Kinder- �nd J�gendmedizin, Allmeindstrasse 5, 8645 Jona) oder den medizinischen Notfalldienst(Amb�lanz 144) z� kontaktieren. Wenn es die Sit�ation in Notfällen erfordert, ist es dem Kitapersonal erla�bt,Personentransporte mit dem Privatfahrze�g vorz�nehmen.
Die Kinder werden im Notfall von einer Fachperson z�m Arzt oder in die Notfalla�fnahme des Spitals begleitet.Die Eltern werden so schnell wie möglich telefonisch benachrichtigt. Falls die Eltern nicht erreichbar sind, darf diebehandelnde Ärztin/der behandelnde Arzt bei dringendem Handl�ngsbedarf sofort notwendige Massnahmeneinleiten.
1.8 Personal
Das Kitapersonal ist z�r Wahr�ng des Persönlichkeitssch�tzes der Kinder �nd der Eltern verpflichtet.Informationen über Ereignisse in der Kita sowie im privaten Umfeld der Familien �nterliegen der Schweigepflichtder Mitarbeitenden.
Das Personal verfügt über eine ihrer F�nktion entsprechende Q�alifikation �nd A�sbild�ng im Bereich dervorsch�lischen Kinderbetre��ng. Mit der Fort- �nd Weiterbild�ngs�nterstütz�ng des Arbeitgebers wird denMitarbeitenden z�dem die Möglichkeit geboten, ber�fliche Kenntnisse �nd Fertigkeiten kontin�ierlich z� vertiefen�nd sich persönlich weiterz�entwickeln.
1.9 Versicherung und Haftung
Die Kinder müssen über eine Kranken-, Unfall- �nd Haftpflichtversicher�ng verfügen. Ver�rsacht ein Kind einenSchaden, haften die Erzieh�ngsberechtigten bzw. deren Haftpflichtversicher�ng. Die Kosten für medizinischeNotfälle der Kinder gehen z� Lasten der Eltern, respektive deren Versicher�ng.
Für verloren gegangene oder beschädigte private Gegenstände wie Bekleid�ng �nd Spielsachen übernimmt dieKita- sowie Geschäftsleit�ng keine Haft�ng. Gegenüber Kindern �nd Eltern haftet die Kita n�r für Schäden, welchevon Gesetzes wegen eine Haft�ng vorsehen. A�sgenommen ist des Weiteren die Haft�ng für Schäden, die d�rchLieferanten oder andere Dienstleister im Rahmen ihrer vertraglichen Pflichten versch�ldet werden oder fürSchäden, die d�rch Prod�ktemängel eines Herstellers oder d�rch deren Mangelfolgeschäden entstehen.
1.10 Schriftliche Korrespondenz
Der Betre��ngsvertrag wird z�sammen mit dem Betriebsreglement �nd dem Eingewöhn�ngsplan per Post an dieEltern verschickt. Diese senden den �nterschriebenen Betre��ngsvertrag an die Geschäftsstelle z�rück oderdeponieren ihn in der Kita.
Mit A�snahme des Betre��ngsvertrages erfolgt sämtliche schriftliche Korrespondenz �nd der Versand vonDok�menten (Rechn�ngen, Elterninformationen, Versand von Ste�erbescheinig�ngen, etc.) an die Eltern per E-Mail. Wünschen Eltern dennoch bestimmte Dok�mente in a�sgedr�ckter Form per Post z� erhalten, können diesegegen eine Verrechn�ng von Versandspesen (CHF 3.-) direkt bei der Geschäftsstelle beantragt werden.



6/11

Damit die Korrespondenz nicht im Spam-�rdner landet, ist es ratsam, die E-Mail-Adresse der Kita (admin@kita-t�echi.ch) im elektronischen Adressb�ch z� speichern �nd dad�rch als vertra�enswürdig einz�st�fen. Änder�ngenvon E-Mail-Adressen �nd Kontaktdaten sind �mgehend der Kitaleit�ng oder der Geschäftsstelle mitz�teilen.

2 Betreuungstarife
Die Kinder kommen an fixen Betre��ngstagen in die Kita. Es wird eine minimale Präsenzzeit von insgesamt 2Tagen pro Woche a�s pädagogischer Sicht empfohlen. Dies gewährt dem Kind notwendige Gr�ppenintegration�nd Stabilität im Kita-Alltag. Eine maximale Präsenzzeit von 10 St�nden pro Tag respektive 45 St�nden pro Wocheschützt die Kinder vor Überforder�ng.
Ne�eintritte sind gr�ndsätzlich jederzeit möglich, müssen jedoch a�f die Verfügbarkeit der Plätze sowie diepersonellen Resso�rcen der Kita abgestimmt werden. Die nachstehenden Kriterien sind in der angegebenenReihenfolge für die A�fnahme der Kinder entscheidend:

1. Das Freiwerden eines Platzes2. Geschwister von bereits betre�ten Kindern3. Das Dat�m der Anmeld�ng4. Das Alter des Kindes5. Die wöchentliche Betre��ngszeit (Anzahl Betre��ngstage)
Die A�fnahme des Kindes ist definitiv, sobald der Betre��ngsvertrag von allen Parteien �nterzeichnet ist. Mit derUnterzeichn�ng des Vertrages erklären sich die Eltern mit den im vorliegenden Betriebsreglement erlä�tertenRegel�ngen einverstanden.
2.1 Subventionierte Betreuungsplätze
Die Stadt Rapperswil-Jona beteiligt sich mit einkommens�nabhängigen (�bjektbeiträge) �ndeinkommensabhängigen (S�bjektbeiträge) Beiträgen an den Betre��ngskosten der in der Stadt Rapperswil-Jonawohnhaften Familien.
Die Prüf�ng, rechtzeitige Einforder�ng oder Anpass�ng allfälliger einkommensabhängiger Ansprüche, liegt in derVerantwort�ng der Eltern. Es gelten die Bestimm�ngen des Reglements z�r familienergänzenden Kinderbetre��ng(Reglement FEB) der Stadt Rapperswil-Jona sowie dessen A�sführ�ngsbestimm�ngen. Anträge für eineTarifred�ktion müssen direkt bei der Stadt Rapperswil-Jona beantragt werden. Sämtliche Informationen �ndForm�lare daz� finden sich a�f der Homepage der Stadt (https://www.rapperswil-jona.ch/betre��ngsangebote).
Nachdem d�rch das Ste�eramt die beantragte Tarifeinst�f�ng einer Familie vorgenommen w�rde, kann sichdiese, anhand der für Sie geltenden Tarifst�fe, a�f �nserer Homepage einen Überblick über die Höhe der effektivanfallenden monatlichen Betre��ngskosten verschaffen.
2.2 Tagestarife
Der für die Kinder von in Rapperswil-Jona wohnhaften Eltern gültige Tarif gilt für Sä�glinge �nd Kleinkinder. DieObjektbeiträge der Stadt Rapperswil-Jona werden in diesem Tarif bereits berücksichtigt.
Bei Kindern von Familien a�s externen Gemeinden wird zwischen einem Sä�glings- �nd einem Kleinkindertarif�nterschieden.

Ganztag Halbtag mit Mittagessen Halbtag ohne Mittagessen
wohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtigSä�glinge 113.40 167.40 85.05 125.55 56.70 83.70Kleinkinder 135.00 101.25 67.50

https://www.rapperswil-jona.ch/betreuungsangebote
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2.3 Monatstarife
Z�r Vereinfach�ng der Rechn�ngsstell�ng werden Monatstarife verrechnet. Der z�r Berechn�ng der Monatstarifeverwendete Monatsfaktor (4.33) wird von den Behörden vorgegeben �nd res�ltiert a�s der AnzahlÖffn�ngswochen pro Jahr.
Die Eingewöhn�ng wird z�sammen mit den Betre��ngstagen, die im ersten Monat nach der Eingewöhn�ngeffektiv beanspr�cht werden, in Rechn�ng gestellt. A�s diesem Gr�nd weicht der erste Rechn�ngsbetrag in denmeisten Fällen vom anschliessend immer gleichbleibenden Monatstarif ab.
Säuglinge Ganztag Halbtag mit Mittagessen Halbtag ohne Mittagessenwohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtig1 Tag 491.00 724.85 368.25 543.65 245.50 362.40
2 Tage 982.05 1’449.70 736.55 1’087.25 491.00 724.853 Tage 1’473.05 2’174.55 1’104.80 1’630.90 736.55 1’087.254 Tage 1’964.10 2’899.35 1’473.05 2’174.55 982.05 1’449.705 Tage 2’455.10 3’624.20 1’841.35 2’718.15 1’227.55 1’812.10
Kleinkinder Ganztag Halbtag mit Mittagessen Halbtag ohne Mittagessenwohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtig1 Tag 491.00 584.55 368.25 438.40 245.50 292.25
2 Tage 982.05 1’169.10 736.55 876.85 491.00 584.553 Tage 1’473.05 1’753.65 1’104.80 1’315.25 736.55 876.854 Tage 1’964.10 2’338.20 1’473.05 1’753.65 982.05 1’169.105 Tage 2’455.10 2’922.75 1’841.35 2’192.05 1’227.55 1’461.40
Berechn�ngsbeispiel für die Betre��ng an 2 Tagen pro Woche (wohnhaft in Rapperswil-Jona):

· 1. Berechn�ng des Wochentarifs: 2 Tage z� je 113.40 = 226.80
· 2. Berechn�ng des Monatstarifs: 226.80 x 4.33 = 982.05

2.4 Verpflegungskosten
Die Kosten für die Mahlzeiten sind im Tagestarif enthalten. Da die Stadt Rapperswil-Jona Verpfleg�ngskostennicht s�bventioniert, werden diese a�f der Monatsabrechn�ng separat a�sgewiesen. Für die Mahlzeiten geltendieselben Kündig�ngsfristen �nd Berechn�ngsgr�ndlagen wie für die Betre��ngsplätze.

Ganztag Halbtag mit Mittagessen Halbtag ohne Mittagessen
wohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtig wohnhaft in RJ a�swärtigPro Kind 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00

2.5 Zusatztage
Z�sätzliche Betre��ngsleist�ngen, welche nicht im Betre��ngsvertrag enthalten sind, müssen a�f diebetrieblichen Möglichkeiten sowie die Verfügbarkeit der Betre��ngsplätze abgestimmt werden �nd können n�r inAbsprache mit der Kitaleit�ng bezogen werden.
Z�satztage werden Ende Monat separat z�m individ�ellen Tagestarif verrechnet �nd sind innert 10 Tagen abRechn�ngsdat�m z� begleichen.
2.6 Zusatzangebote
Anzahl �nd Art der d�rchgeführten Z�satzangebote richten sich nach den Resso�rcen �nd Möglichkeiten der Kitasowie den Bedürfnissen der Eltern �nd Kinder. Da diese Angebote nicht Bestandteil des Betre��ngsvertrages sind�nd es sich �m kostenlose Z�satzangebote handelt, besteht seitens der Eltern kein vertraglicher Anspr�ch a�fderen D�rchführ�ng �nd/oder die Teilnahme. Diese Angebote können periodisch aber a�ch alternierend
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stattfinden (Fasnachts�mz�g, Laternen�mz�g, Bes�ch Samichla�s, Waldtage, Kitafest, allg.Elternveranstalt�ngen, etc.).
2.7 Zahlungstermin
Der Monatstarif ist jeweils bis am 25. für den Folgemonat per Banküberweis�ng z� begleichen. Fällt dieser Taga�f einen Sonn- oder Feiertag, ist der Betrag am vorangehenden Wochentag z� entrichten. D�rch die Einricht�ngeines Da�era�ftrages können Sie sich – aber a�ch �ns – das Leben erleichtern.
2.8 Bareinzahlungsspesen
Bei Einzahl�ngen am Postschalter fallen Bareinzahl�ngsspesen an. Diese gehen vollständig z� Lasten der Eltern.Falls Sie Barzahl�ngen am Postschalter tätigen bitten wir Sie, die entsprechend anfallenden Bareinzahl�ngsspesen(diese variieren je nach Einzahl�ngsschein �nd Betragshöhe) z�sätzlich z�m Betre��ngstarif einz�zahlen.Nichtbezahlte Bareinzahl�ngsspesen werden nachträglich in Rechn�ng gestellt. Sämtliche Gebühren �nd Umtriebekönnen Sie sich sparen, indem Sie den monatlich gleichbleibenden Betre��ngstarif per e-Banking erfassen.
2.9 Administrationsgebühr
Mit der A�sstell�ng des Betre��ngsvertrages wird z�r Deck�ng der administrativen A�fwände eine innert 30Tagen z� begleichende Anmeldegebühr von CHF 50.00 fällig. Dieser Unkostenbeitrag wird a�ch dann erhoben,wenn Eltern den Betre��ngsvertrag anschliessend nicht eingehen oder von ihm wieder z�rücktreten.
2.10 Mahnwesen
Zahl�ngserinner�ngen für offene Rechn�ngen werden den Eltern per E-Mail z�gestellt. Für eine ersteZahl�ngserinner�ng (1. Mahn�ng) fallen keine Gebühren an. Für jede weitere Mahn�ng wird eine Gebühr in derHöhe von CHF 50.00 erhoben. Sämtliche Mahngebühren können Sie sich sparen, indem Sie für den monatlichgleichbleibenden Betre��ngstarif einen Da�era�ftrag einrichten.
2.11 Vorübergehender oder sofortiger Ausschluss von Kindern
Bei offenen finanziellen Verbindlichkeiten seitens der Eltern, kann die Kita bis z� deren Begleich�ng über einenvorübergehenden A�sschl�ss von Kindern verfügen. Bei einem vorübergehenden A�sschl�ss wird der Vertragnicht gekündigt. Der Tarif bleibt für die Zeit des vorübergehenden A�sschl�sses voll�mfänglich gesch�ldet.
Bei wiederholten einfachen Verstössen gegen die Bestimm�ngen des Betre��ngsvertrages, wird das Gesprächmit den Eltern ges�cht. Werden die dara�s res�ltierende Abmach�ngen seitens der Eltern nicht eingehalten, kanndie Kita ebenfalls über einen vorübergehenden A�sschl�ss von Kindern a�s der Kita verfügen.
Bei erheblichen Verstössen gegen die Bestimm�ngen des Betre��ngsvertrages oder wenn bei der Anmeld�ngseitens der Eltern falsche Angaben gemacht oder wichtige Tatsachen verschwiegen werden, kann die Kita übereinen sofortigen A�sschl�ss mit Vertragskündig�ng verfügen. Der Tarif bleibt für die Zeit des A�sschl�sses bisz�m Abla�f der vertraglichen Kündig�ngsfrist voll�mfänglich gesch�ldet.
2.12 Steuerbescheinigung
Die Ste�erbescheinig�ng wird den Eltern jeweils im Jan�ar per E-Mail z�gestellt, a�ch denjenigen Eltern, derenKinder bereits �nter dem Jahr a�s der Kita a�sgetreten sind (an die �ns bekannten Kontaktdaten).
2.13 Abwesenheit im Risikobereich der Erziehungsberechtigten
Kann ein Kind die Kita nicht bes�chen �nd liegt die Verhinder�ng des Kitabes�chs im Risikobereich der Eltern(z.B. Verhinder�ng ver�rsacht d�rch fremdes oder eigenes Versch�lden sowie übergeordnete Gründe wie Ferienbzw. Ferienverzöger�ngen wegen Streik, Nat�rkatastrophen, Fl�gverspät�ngen, Krankheit des Kindes oder in derFamilie, Q�arantäneanordn�ng, etc.), ist die Verhinder�ng von den Eltern z� tragen. Die Betre��ngskostengemäss Betre��ngsvertrag sind für die Zeit der Verhinder�ng in vollem Umfang gesch�ldet.
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2.14 Ausserordentliche Ereignisse
Kann die Kita a�s übergeordneten, �nversch�ldeten Gründen (z.B. a�fgr�nd kantonsärztlicher Anordn�ng beiEpidemien, Pandemien, etc., bei behördlich angeordneter Schliess�ng a�fgr�nd ges�ndheitsgefährdenderBa�mängel, etc. �nd weiteren a�sserordentlichen Ereignissen wie Katastrophen, etc.) die vereinbarteBetre��ngsleist�ng nicht erbringen, werden die Betre��ngskosten gemäss Betre��ngsvertrag für die Zeit desa�sserordentlichen Ereignisses dennoch in vollem Umfang gesch�ldet �nd sind von den Eltern z� leisten. Beivorübergehenden Betriebs- oder Betre��ngs�nterbrüchen dieser Art besteht für die Zeit der Schliess�ng keinRückerstatt�ngs- oder Schadensersatzanspr�ch seitens der Eltern.

3 Verpflegung
L�st, Fre�de �nd Gen�ss spielen bei der Ernähr�ng �nd dem Erk�nden von Geschmackswelten eine wichtigeRolle. Damit alle Kinder �nterschiedliche Küchen kennen lernen, werden Fleisch-, Fisch- �nd vegetarischeMahlzeiten alternierend angeboten. Die Mahlzeiten werden von der Firma ARIES GmbH in Hombrechtikon täglichfrisch z�bereitet �nd �m 11.00 Uhr in der Kita warm angeliefert. Unseren Tisch sä�men primär frische, saisonale,nährstoffreiche �nd regionale Prod�kte a�s nachhaltiger Prod�ktion.
Es gelten folgende Essenszeiten:

· Frühstück: 07.30 Uhr
· Znüni: 09.00 Uhr
· Mittagessen: 11.15 Uhr
· Zvieri: 15.30 Uhr

Z�m Wohle des Kindes sollte das Frühstück als regelmässiges Rit�al im Kreis der Familie eingenommen werden.Die a�f den Schoppen angewiesenen Sä�glinge müssen den «Morgenschoppen» bereits vor der Kita z�ha�seeinnehmen.
Kochen macht Spass �nd bringt viele wichtige Erfahr�ngen für Kinder mit sich. A�s diesem Gr�nd führen wir inder Kita gezielte Koch- oder Backaktivitäten mit den Kindern d�rch.
3.1 Trinken
Bei �ns in der Kita hat jedes Kind seine eigene Trinkflasche, die jederzeit entweder mit Wasser oder �ngesüsstemTee gefüllt �nd für das Kind selbständig erreichbar ist. Ältere Kinder trinken während der Einnahme von Mahlzeitena�s Bechern.
3.2 Babynahrung
Bei Sä�glingen, die lediglich Schoppennahr�ng oder M�ttermilch z� sich nehmen, übernehmen die Mitarbeitendenden Rhythm�s von z�ha�se. In der Übergangzeit vom Schoppen z�m Brei bitten wir die Eltern, bei sich z�ha�seden Rhythm�s der Mahlzeiten der Kita anz�passen.
Das a�f die Verträglichkeit der Sä�glinge abgestimmte Schoppenp�lver wird von den Eltern in der Kitaangeschrieben deponiert.
Unser Angebot an Sä�glingsnahr�ng besteht a�s folgenden Prod�kten:

· Gemüsebreis für Breianfänger (Karotten, Kartoffeln)
· Gemüsebreis (Karotten-Kartoffeln �nd Z�cchetti-Kartoffeln)
· Apfelm�s
· Gewürfeltes, gekochtes Gemüse

Wünschen Eltern andere Gemüsebreis oder spezielle Prod�kte, sind diese von z�ha�se mitz�bringen.
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3.3 Lebensmittelunverträglichkeiten und religiöse Essgewohnheiten
Bei religiösen Essgewohnheiten ist seitens der Eltern zwingend eine schriftliche A�slist�ng der nicht abz�gebendenLebensmittel in der Kita z� hinterlegen, damit sich das Personal bei Unsicherheiten jederzeit im Dossier des Kindesinformieren kann.
Dasselbe gilt bei Lebensmittelallergien �nd -�nverträglichkeiten. Diese müssen z�dem mittels eines ärztlichenNachweises (Attest) bestätigt werden.

4 Vertragsdauer
Der Betre��ngsvertrag endet, ohne dass es einer Kündig�ng bedarf, mit dem Tag, an welchem das Kind reg�lärvolkssch�lpflichtig wird (zwischen anfangs �nd Mitte A�g�st eines jeden Jahres).
Bei Verträgen die vor dem 1.1.2024 a�sgestellt w�rden, endet der Betre��ngsvertrag, ohne dass es einerKündig�ng bedarf, per Ende J�li eines jeden Jahres. Betroffene Eltern, die ebenfalls eine Anpass�ng des A�strittsper Beginn der Volksch�lpflicht wünschen (zwischen anfangs �nd Mitte A�g�st), werden gebeten, mit derGeschäftsstelle in Kontakt z� treten.
4.1 Betreuungsumfang erhöhen
Eine Erhöh�ng des Betre��ngs�mfangs ist gr�ndsätzlich jederzeit möglich, ist jedoch von der Verfügbarkeit freierBetre��ngsplätze abhängig.
4.2 Betreuungsumfang reduzieren
Eine Red�ktion des Betre��ngs�mfangs richtet sich nach den Bestimm�ngen der Kündig�ng �nd m�ssmindestens drei Monate im Vora�s schriftlich a�f das Ende eines Monats angekündigt werden
4.3 Betreuungstage ändern
Änder�ngswünsche sind der Geschäftsstelle frühzeitig mitz�teilen. Die Kita ist bestrebt, Änder�ngswünschen imRahmen der betrieblichen Möglichkeiten Rechn�ng z� tragen. Ein Anspr�ch a�f Änder�ng besteht jedoch nicht.
4.4 Kündigung
Eine Kündig�ng des Betre��ngsvertrags kann von allen Vertragsparteien vollzogen werden. Sie m�ss mindestensdrei Monate im Vora�s schriftlich a�f das Ende eines Monats angekündigt werden. Wird ein Betre��ngsplatz ohneKündig�ng oder vor Abla�f der Kündig�ngsfrist nicht mehr beanspr�cht, bleibt der Tarif für die verbleibende Zeitder Kündig�ngsfrist gleichwohl gesch�ldet.
Bei Vertragsrücktritt seitens der Eltern vor dem definitiven Eintrittsdat�m (Eingewöhn�ng) sind die Elternverpflichtet, eine Umtriebsentschädig�ng in der Höhe von CHF 800.- pro Kind z� entrichten.
Bei einem Vertragsrücktritt während der Eingewöhn�ngszeit, gilt die übliche dreimonatige Kündig�ngsfrist.
4.5 Rückstellung Kindergarten
Wird ein Kind von der Volkssch�lpflicht z�rückgestellt, stellen die Eltern so rasch wie möglich ein Ges�ch �mFortsetz�ng der Betre��ng bei der Geschäftsstelle. Eine Fortsetz�ng des Betre��ngsverhältnisses ist n�r möglich,wenn die entsprechenden Betre��ngsplätze über die Vertragsda�er hina�s verfügbar sind. Es besteht keinvertraglicher Anspr�ch a�f die Weiterführ�ng des Betre��ngsverhältnisses im Falle einer Rückstell�ng vomKindergarten.
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5 Datenschutz
Informationen �nd Daten, die die Mitarbeitenden im Z�sammenhang mit dem Betre��ngsverhältnis erhalten,werden n�r mit a�sdrücklicher Z�stimm�ng der Eltern �nd/oder der Ermächtig�ng der A�fsichtsbehörde an Dritteweitergegeben. Vorbehalten bleiben gesetzliche Mitteil�ngspflichten �nd -rechte.
5.1 Bild- und Tonaufnahmen
Bild- �nd Tona�fnahmen sind Bestandteil der pädagogischen Arbeit im Kita-Alltag. Mit kitaeigenen Geräten ist esden Mitarbeitenden erla�bt, für die nachstehenden Zwecke Bild- �nd Tona�fnahmen z� erstellen �nd z� n�tzen:

1. Innerhalb der Kitarä�mlichkeiten dürfen Fotos der Kinder g�t sichtbar a�fgehängt werden. Dies �m denKindern gegenüber Wertschätz�ng entgegenz�bringen, aber a�ch �m ihnen d�rch die Fotos �nd derenEinbind�ng in Rit�ale �nd Projekte des Kita-Alltags, Sicherheit �nd �rientier�ng z� bieten.2. Eigene Fotos dürfen für die Elternarbeit gen�tzt �nd den Eltern physisch abgegeben werden.3. Das Betre��ngspersonal der Kita führt regelmässige �nd systematische Beobacht�ngen, Reflektionensowie Dok�mentationen der Bild�ngs- �nd Entwickl�ngsprozesse der Kinder d�rch, �m derenBedürfnisse, Interessen �nd Stärken festz�halten �nd die pädagogische Arbeit dara�f abz�stimmen. Bild-�nd Tona�fnahmen können ein Bestandteil dieser Arbeit sein.4. Eigene Bild- �nd Tona�fnahmen dürfen für die A�s- �nd Weiterbild�ng des Personals eingesetzt werden.
Das Recht a�f die Erstell�ng �nd N�tz�ng von diesen zweckgeb�ndenen Bild- �nd Tona�fnahmen, kann von denEltern nicht wegbed�ngen werden. Es ist integraler Bestandteil des Betre��ngsvertrages. Eine anderweitige alsdie angegebene N�tz�ng von Bild- �nd Tona�fnahmen bedarf einer gesonderten Z�stimm�ng der Eltern.

6 Anpassungen des Reglements
Die Kita hat das Recht, sämtliche Inhalte des Betriebsreglements, �nter Einhalt�ng einer 4-monatigenVorankündig�ngsfrist, jederzeit z� ändern. Bei übergeordneten Änder�ngen, wie beispielsweise der Schaff�ngne�er gesetzlicher Gr�ndlagen oder der Anordn�ng behördlicher Bestimm�ngen, gelten die in diesemZ�sammenhang gesetzten Änder�ngsfristen, a�sser der Kita steht ein Umsetz�ngsspielra�m z�r Verfüg�ng, derd�rch sie definiert werden darf.


